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1651 August 4 . A
ABSCHIED1 "DEREN VON DER LÖBLICHEN FUENF CATHOLISCHEN OHRTEN AB¬

GESANDTEN JN DIE STATT BERN, ZUO JREN G. L. A. E. [ SCHULT-
HEISS UND RAT] BETRAEFFENDT DIE BEWUESSTE THURGEUWISCHE
STRITIGKHEITEN [=UTTWILER- UND LUSTDORFERHANDEL] : DEN
4TEN AUGUSTI 1651 JN DER STATT LUCERN ANGELANGET"

EA VI 1 , 65 (Nr . 48)

Liste der Gesandten:

"Von Lucem . Herr Ulrich Tullikher [=D u l l i k e r ] , Schulthess undt Paner-

herr

Von Ury . H. Oberster Sebastian Bilgerig Z w y e r von Efenbach Riter , Landts

hauptman und alt Landtaman

Von Schwytz . H. Landtshauptm . Wolff [gang ] Dietrich [Theodor ] R e d i n g 3

derzytt Landaman

Von Underualden . H Niclaus [ richtig : Heinrich ] B u o c h e r der Zytt Landt-
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aman obem waldt

Von Zug . H Hauptman Beat [II . J Zurlauben ait Aman . . .

Als dan by Jüngst Zuo baden gehaltner Jahrrechnung [vom 2 . Juli 1651 ] der be¬

wussten . . . Schldorthen [ Im Uttwiler - und Lustdorferhandel , BE, FR, SO, BS,
2

SH, AP] Ehrengesandte abermalen dises Lang genehrten Spans . . . halber Zwü-

schen unsem h . undt Obem [ der V im Thurgau reg . kath . Orte ] sambt Glarus

Catholischer Religion , so dann . . . Zürich betraffende der Uttwylem straaff,

und einfuerung des Catholischen Exercitij Zuo Lustdorff , ernst fründtliche

erinnerung gethon , uff das man sich Nunmehr Zuo güetlicher composition Neigen

wolte , worüber von der Catholisch Ohrten Abgesanten resolviert worden , den ho-

chen Oberkheiten allersyts , Vemere und entliehe erclärung Zuo überlassen und

wan selbige gefasset und wessen man sich Nunmehr Zehalten gesinet : ein ent-

schluss Vor den hochen gwälten ergangen , dass man durch ein Gesandtenschaf ft

U. G. L. A. E . der Statt Bern alle Nothurfft dis gescheffts repraè sentieren , die

gefasste resolution und Vorhabende Execution der Zweyen Puncten Endtekhen , sy

frundteydtgnosisch . . . Piten solte U. E . [Bürgermeister und Rat von ] . . . Zurich

samt Glarus Jrer Religion bewegliche erinerung Zuo thun damit sy Jn beobach-

tung der Pundt , Landtsfridens [ von 1531 ] und Vertragen Von diser Jrer praeten-

sion ablassen , und uns mit und neben Jnen wye von beedsyts Voreltern . . . be-

schächen , Jn guoten ruhen , und fridliahen wäsen [ im Thurgau ] mitregieren und

husen lassen weiten . Widrigen fahls man uns nunmehr Zuo deren schon lengst be-

gärten Rechtmessigen und nach aller Volkhem Recht Zuolässigen theilung [ des

Thurgaus ] verhelffen welle.

Zuo Volnzug dessen wir hiemit von Unsem g . h . und Obem allersyts und Zwahr

mit Consens undt Übereinstimmung U. G. L . A. E . von Glarus Cathol . Religion abge-

ordnete , uns den 4 . ten dis Jn der Statt Lucem versambt befunden : die abreys

nacher Bern und was Vemere Nothwendigkheit erheüscht , flyssig underredt : dar-

nebendt ein besonder eingelangt bericht und Clagschryben Vom . . . Praelaten

von St . Gallen [Abt Pius R e h e r ] den Praedicanten Zuo Sitterdorff [Hans

Ulrich Philipp Ochsner-  Sitterdorf war eine Herrschaft der Abtei St.

Gallen - ] abgehört [ - es ging vor allem darum , dass der Prädikant seine Gläu-
4

bigen auff orderte , beim Betglockenläuten den Hut nicht abzuziehen - ] wye by-

ligend mit Utera A bezeichnet darus abermalen abzunemen , was gestalten U. E.

von Zürich sich gelüsten lassent , mit täglichen Nüwerungen und unbefüegten

einträgen , gägen den H. Collatoren [Familie von H a l l w i l ] Zuo verfahren.

Darüber wir . . . Jr Fürstl . Gn. der participation schrifftlichen dankhen las¬

sen und andüten , dass sy den Praedicanten (wofehr er in der contumacia oder
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widerspenichhéit behare ) unsere erachtens die abkhundung der Pfruendt bis uff

Martini [= 11 . November ] , anthrewen Lassen möge . Wir haben auch nothwendig er¬

achtet die Catholisch als Luth [erisch - die Anhänger Martin Luthers

gemeint -* Amtsleute ] in gemeinen herschafften . . . umh Übersendung und bricht

etlicher speci ficierlichen Exemplen deren ein Zythero von u . E . von Zürich für-

genomen Nüwerungen Zuzeschryben.

Als wir nun Zuo bem Samstags den 6ten dis angelanget , by h . Schulthessen

[Anton ] von Graffenried,  deme Zwar durch der Statt Lucem Leuffers

Poten schon das Credentialschryben eingelifert worden , umb audientz durch

zween von uns abgeordnete , anhalten lassen , Solche Momders vor dem Ordenli-

chen und täglichen Rath guetwillig ertheilt 3 Jst demselbigen Nach angemeldter

fründteydtg . Salutation und erforderlichen complimenten 3 das Jenige so hiebe-

vor uff deren Zuo Lucem Vor der badischen Jarrechnung gehaltene Tagleistung

[der V kath . Orte vom 12 . Juni 1651 ] ^ entworffen und hemacher Jn ein Orden-

liche Jnformation verfasset 3 substanzlich Vor - und angebracht worden darby

Zwahr angeregt das wyl wir von hochen gwälten befeichet 3 also auch Vor Jrem

dem höchsten Rath uns mit mehrem 3 und wyttleüffiger erkhlärung 3 gern wolten

Vememmen lassen . Deme Nun Zu Volg 3 hemacher durch ein ansechenlichen uschutz

uns anzeigt worden 3 das sy was disere nachmälige begärde Audientz gantz be¬

reitwillig vergünstigen und Zuo dem Endt hin Jren Rath und 200 Momdes by Ey-

den Versamlen lassen wollen : Wye. dan auch beschächen 3 und vor demselbigen un¬

ser H und Oberen befeich gemäss 3 die berathschlagete proposition 3 welche wir

des tags darvor flyssig widerumb übersächen und erduret 3 mit synem nothwendi-

gen vanbstendtlichen begriff , Mundtlich abgelegt , und mit besonderen uffmerkh-
6

samkheit angehört worden wye dan Jn byligendem substanzlichen extract mit B

Notiert begriffen fümemblich die Ursachen worumben unser H und Ob. vermeinen 3

dise Zwen Articul unserer habenden befüegsami nit schuldig Ze syn , vemers

Jn disputat und compromiss Zesezen . Was auch bynebendt an sy Unser G. L. A. E.

der Statt deswegen ersuocht . . . worden.

Nun hat Jnen belieben wollen , uns durah ein hochansächenlichen Ehrenuschutz,

in grosser anzahl , von mund des H Schulthess selbsten , Jn unseren herberg vol-

genden bescheid und Andtwort Zwahr mit gantz Zierlich und sehr wyttleuffigen

umbstenden substanzlich aber also Zuo ertheilen : dass Erstlichen sy sich ab

unser gägenwarth Erfreüwdt ab unser H und Oberen der fünf Catholischen Ohrten

sambt [ kath . ] Glarus unser Religion Zuo Jnen tragenden affection , und erzei¬

genden besonderen Verthruwligkheit , hochgehert befunden : darumben sy hiemit

fründt Eydtgnos si sehen dankh sagen wellendt auch was hut und gestern Jnen vor-
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getragen in guoter obaoht halten : und diewylen dises sehwäbenden Thurgewisehen

gesaheffts wegen 3 schon ein guote Zythero die . . . Schidohrt sich mit allen

thrüwen uffrichtigen intention undt wollmeynung 3 Zuo guetlicher hinlegung und

verglychung bearbeitet 3 und nun Jnen [d . h . Bern ] alss den usschrybenden vor-

ohrt nit anstendig syn wolle 3 übrige uninteressierte Ohrt hierinen Zuo über-

sächen 3 als werden sy dieselbige , unser beschächnen Vor und Anbringens ehister

glägenheit nit unberichtet lassen der hofnung das by künftig angestelter ba-
7

discher tagsatzung [ der VI obgenannten Schiedorte vom 31 . August 1651 ] mitel

Zefinden damit man Allersyts nach Eydtgnös si sehen Pündten undt gegebner wäg-

wysung 3 khönne und möge entscheiden 3 guote Eydtgnös si sehe Verthruwligkheit

undt Liebe Widerumb gepflanzet 3 und darmit der gemeine Ruhwstand wol erhalten

werden . Entzwüschen aber wäre Jr frundtlich Pit und ersuochen dass man mit der

angebrachten Execution einhalten wölte 3 mit begären 3 dass wir unsere gethone

proposition Jn schrifft uberandtworten solten . Darneben uns alle beliebende

frundtschafft , Eydlgnossische ] Threuw und affection bester form nach aner-

pie tende.

Viaruber wir Jnen Nebendt gebürender dankhsagung Jrer so geneigtwilligen au-

dientz 3 gehebter müehewaltung 3 anerpotnen fründteydtgnos si sehen willens und

Jn werkh erzeigten grossen ehren und freündtschafften vermelden lassen dass

wir unser H und Obern dise uns gegebne andtwortliche erclärung 3 und daby an-

gehenkhtes begären Jn thrüwen refferieren 3 bynebendts der Zuoversichtlichen

Hoffnung geleben wellen 3 dass durch Jre anwohnende hoche Fursichtigkheit 3 sol¬

che anleitung beschächen werde 3 das unsere H und Obern nunmehr von U. L . E . der

Stadt Zürich 3 in so claren sachen 3 und habenden Rechten 3 Ungejret und Unge-

sumbt verpliben mögen . Hat auch ein Jeder Under uns by diser glägenheit nit

ermanglet allerhand erhebliche rationes 3 grund und motiven uff baan Zebrin-

gen : warmit sy U. G. L . A. E . der Statt Bern 3 veranlasset und bewegt werden möch-

ten 3 u . E . von Zürich von Jren unbegründten frünemmen und denen uns beschwer¬

lichen nunmehr Unlidenlichen proceduren abzehalten etc . Jst auch Zu merkhen

das wir bedenkhens gehabt 3 die beschähne proposition [von Beat II . Zur-
ß

lauben ] Don worth Ze worth Jn schrifft Zuo Uebergeben 3 darumben man auch sich

Entschuldiget wye jeder gesante anzeigen Kan.

Was gestalten dan wir die Zwenn tag hindurch vermitelst allerhand grossen eh¬

ren und freundtschafftbezeigungen gehalten und tractiert worden 3 wirdt Jeder

gesanter syn H und Ob. umbstendlich . . . [ zu berichten ] wüssen . Und sindt wir

Mitwuchen [den 9 . August 1651J morgens sambt einem uns überliferten an unser

H und Ob. dirigierten Schryben Von Jnen hiemit abgescheiden : dessen Copy mit

J
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C verbanden

und diewyl uns für ein Nothurfft angesäohen U. E . [Schultheiss und Rat ] von

Fryburg und Solothurn unser verrichtung 3 in particulari Mundtlichen Zuoberich-

ten 3 desglychen beede Jn A. ° 1622 [an der eidg . Tagsatzung vom 7. September

in Baden 3 an welcher der Matrimonial - und Kollaturstreit im Thurgau und Rhein-
g

tal beigelegt wurde ] geweste Ehrensatz 3 als H. [Johann ] Daniel von Mon¬

te  n a c h [ von Freiburg ] und H. [Johann Jakob ] vom S t a a l [von Solothurn]

umb Jre usslegung und Verstandt des Nothwendigen Anhangs fründtflyssig Zue

[er ] suochen 3 welches dan auch beeder Ohrten [ d . h . in Freiburg und Solothurn]

verrichtet und in geheim bei dem Jüngst Zuo baden [an der Jahrrechnung 1651]

gewesnen Ehrengesanten angebracht worden.

Es ist auch Jn Anzug kommen3 ob nit nutz - und thundlich wäre das von Jedem

Ohrt Zwen oder drey verordnete 3 sich in aller geheim 3 an gewüssen Ohrten Ze-

samenverfüegen umb allerhand nothwendige praeparations mitel 3 uf den Nothfahl

hin 3 Zuo berathschlagen 3 wye Jeder gesanter mit mehrem würdt refferieren her-

nacher.

Hemacher Jn der Zerugkhunfft Zuo Lucem ist diser Vorschlag und wohlmeynung

uff baan gebracht 3 das vilicht nit undienstlich 3 sonders zum Zeichen der uff-

richtigen verthruwligkheit so man Zuo Jnen U. E . von Bern in disem fahl getra¬

gen . Hiermit der obangeregte Extract der beschächnen proposition 3 Jnen über¬

sandt werden solte : welches aber U. G. L . A. E . [Schultheiss und Rat von ] . . . Lu¬

cem Fursichtigen guotbedunkhen 3 und die hieruff erforderliche ussfertigung

[dortiger Kanzlei ?] überlassen . "

1 ) Vorliegendes Konzept -stammt von Beat II . Zurlauben.
2 ) Deren Namen s . EA VI 1 , 58 (Nr . 46 ) . Stadt und Amt Zug war dabei nicht

durch Beat II . Zurlauben vertreten.
3 ) s . ebenda 63 ff , 64 gg 4 ) s . Sulzberger/Geistliche Thurgau 167
5 ) s . EA VI 1 , 56 d . Beat II . Zurlauben nahm an dieser Tagsatzung nicht teil.
6 ) Damit muss die in AH 78/84 wiedergegebene , von Beat II . Zurlauben konzi¬

pierte "Proposition " gemeint sein . In AH 119 , 51 - 54 findet sich nochmals
der gleiche Text ; dieser trägt tatsächlich die Bezeichnung "B"

7) s . EA VI 1 , 70 (Nr . 51 ) 8 ) s . Anm. 6
9 ) s . EA V 2 , 705 (Nr . 605 ) . Stadt und Amt Zug war dabei durch Beat II . Zur¬

lauben vertreten.

m  78 , 256 - 261 , 266 - 267 Seite 256 und 267 leer
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